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Nichtanerkennung der Drittanstellung von Geschäftsführern im Sozial-
versicherungsrecht 
 
 
 

Nach Ansicht des VwGH liegt bei Arbeitnehmern, die einem anderen Unter-
nehmen zur Wahrnehmung der Geschäftsführung überlassen werden, 
zwangsläufig ein eigenes sozialversicherungsrechtliches Dienstverhältnis mit 
dem Beschäftigerunternehmen vor. Dadurch kann es zu Mehrfachversiche-
rungen kommen, bei denen jeder Dienstgeber die ASVG-Beiträge jeweils ge-
sondert bis zur Höchstbeitragsgrundlage zu bemessen hat. Wird diese insge-
samt überschritten, ist für Dienstgeber eine Rückerstattung solcher Beiträge 
nicht möglich. Da diesen Dienstgeberbeiträgen keine Leistungen an den Ver-
sicherten gegenüberstehen, führt die angeführte Rechtsprechung nicht nur 
zu einem größeren Verwaltungsaufwand, sondern auch zu einer neuen Abga-
benbelastung. Eine rasche Gesetzesänderung wäre wünschenswert. 

Der VwGH hat mit 07.09.2017, Ro 2014/08/0046, 
zum Sozialversicherungsrecht entschieden, dass 
bei Arbeitnehmern, die zur Wahrnehmung der Ge-
schäftsführung einem anderen Unternehmen über-
lassen werden, zwangsläufig ein eigenes Dienst-
verhältnis mit dem Beschäftigerunternehmen anzu-
nehmen ist. Dies wird damit begründet, dass das 
Beschäftigerunternehmen durch den Bestellungs-
akt zum Geschäftsführer aufgrund eigener Rechts-
beziehung einen Anspruch auf Arbeitsleistung gel-
tend machen kann.  

Diese Beurteilung steht nicht nur im Widerspruch 
dazu, dass für die sozialversicherungsrechtliche 
Einordnung nach der ständigen Judikatur nicht die 
Organstellung, sondern allein die schuldrechtliche 
Vereinbarung maßgeblich ist. Sie ist auch deshalb 
unverständlich, weil die Drittanstellung von Ge-
schäftsführern, wie sie insbesondere im Konzern-
verbund üblich ist, sowohl zivil- bzw arbeitsrechtlich 
als auch steuerrechtlich unstrittig anerkannt wird.  

Die uneingeschränkte Umsetzung der Judikatur 
würde einerseits zu einem wesentlichen verwal-
tungstechnischen Mehraufwand (Ermittlung des 

fiktiven anteiligen Entgelts für die jeweilige Ge-
schäftsführertätigkeit, Registrierung im Fall von 
ausländischen Beschäftigerunternehmen in Öster-
reich, Mehrfachanmeldungen, getrennte Beitrags-
abfuhr, Rückerstattungsanträge für Dienstnehmer-
beiträge bei der GKK) führen. Andererseits würden 
für die Unternehmen – wie folgendes Beispiel 
zeigt – zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge, de-
nen keine Versicherungsleistungen gegenüberste-
hen, anfallen: 

− Ein Dienstnehmer ist beim Konzernunterneh-
men A angestellt und übt im Rahmen dieses 
Dienstverhältnisses je zur Hälfte die Geschäfts-
führung bei diesem Unternehmen und beim 
Tochterunternehmen B aus. Nach dem Anstel-
lungsvertrag mit dem Unternehmen A erhält er 
dafür ein Monatsentgelt von 12 TEUR.  
 

− Nach der bisherigen Verwaltungspraxis meldet 
das Konzernunternehmen A den Dienstnehmer 
bei der GKK an und führt von der Höchstbei-
tragsgrundlage (HBGl) ASVG-Dienstgeber- und 
Dienstnehmerbeiträge ab. 
 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=56ea4fb2-2391-4f74-9cc0-fde1fe81171f&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2014%2f08%2f0046&VonDatum=&BisDatum=23.02.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2014080046_20170907J00
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− Nach der angeführten Rechtsprechung müssten 
beide Konzernunternehmen den Dienstnehmer 
bei der GKK anmelden und jeweils gesondert 
von der HBGl ASVG-Dienstgeber- und Dienst-
nehmerbeiträge abführen.  
 
Der Dienstnehmer kann in der Folge zwar bei 
der GKK beantragen, dass ihm die Dienstneh-
merbeiträge, die auf die Überschreitung der 
HBGl entfallen, rückerstattet werden. Für die 
Dienstgeber besteht eine solche Möglichkeit 
aber nicht.  
 
Im konkreten Fall ergibt sich daher für die Unter-
nehmen eine Mehrbelastung an ASVG-
Dienstgeberbeiträgen vom Überschreitungsbe-
trag im Ausmaß von EUR 15.376 pa (= 5.130 x 
12 x 21,48 % + 5.130 x 2 x 20,98 %), der kei-
nerlei Versicherungsleistungen für den Dienst-
nehmer gegenüberstehen!  
 
Diese Mehrbelastung an Abgaben fällt naturge-
mäß umso höher aus, je mehr Organfunktionen 
ein Arbeitnehmer im Rahmen eines Konzerns 
wahrnimmt.   

Eine Reparatur dieser unbefriedigenden Rechtssitu-
ation, die in mehrfacher Hinsicht den Zielen des 
neuen Regierungsprogramms widerspricht, ist nur 
durch eine rasche Gesetzesänderung möglich. Wir 
werden dazu unsere Expertise bestmöglich einbrin-
gen. 
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